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Maßnahmen / Hygienestandards im Rahmen des Infektionsschutzes 

 

Gesetzliche Grundlage: 

Die Hygienestandards der Stadt Mülheim basieren auf der Grundlage der 

Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. 

 

Ziele: 

• Infektionsschutz für Kinder und Mitarbeiter 

• begrenzte, nachvollziehbare Kontakte im Falle einer Erkrankung 

 

Das wichtigste Gebot in der nächsten Zeit an unserer Schule ist die 

Abstandsregelung zu anderen Kindern/Erwachsenen von 1,5 m.  

Die Organisation des Schulalltags ist darauf ausgelegt und es ist die tägliche 

Aufgabe aller Mitarbeiter unserer Schule, die Kinder bei der Einhaltung dieser Regel 

zu unterstützen. 

 

Maßnahmen zu Schulbeginn: 

• die Eltern verabschieden die Kinder außerhalb des Schulgeländes 

• Betreten der Schule durch Eltern nur in begründeten Fällen (Termine, Sekretariat, 

etc.) 

• versetzter Unterrichtsbeginn der einzelnen Lerngruppen 

• kein Aufstellen, die Kinder gehen direkt in ihre Lerngruppe 

• Hände waschen zu Beginn des Schultages im Klassenraum 

 

Maßnahmen während des Unterrichts: 

• Teilung der Klassen im Sinne der Abstandsregelung (Einzelsitzplätze) 

• jedes Kind hat seinen festen Sitzplatz 

• Aufhebung der Hausschuhregelung, Jacken werden über den eigenen Stuhl   

  gehängt 

• jedes Kind nutzt nur die eigenen Materialien 

 

Maßnahmen für den Unterrichtsschluss: 

• Kinder werden einzeln entlassen und gehen auf direktem Weg nach Hause 

• Kinder der Notbetreuung und der OGS-Betreuung bleiben bis 13.20 h in ihrem  

  Unterrichtsraum und wechseln, falls sie noch länger bleiben müssen in einen  

  festgelegten Betreuungsraum. 
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Verschiedenes: 

• Wichtige „Corona-Regeln“ werden mit allen Klassen bei Wiederaufnahme des    

  Unterrichts besprochen. 

• Die Eingangstüren, die Zwischentüren auf den Fluren und die Klassenzimmertüren  

  der Lerngruppen bleiben durchgängig offen. 

• In benutzen Räumen wird regelmäßig und ausreichend gelüftet. 

• Wenn Hofpausen aufgrund der Unterrichtsdauer notwendig sind, finden diese unter  

  Aufsicht nur mit der jeweiligen Lerngruppe statt. 

 

Mund-Nase-Schutz (M-N-S): 

• Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Maskenpflicht für Schulen und auch keine  

  Empfehlung von den für die Schulen zuständigen Behörden. 

• Die Meinungen von Experten über den Nutzen der M-N-S gerade bei Kindern  

  gehen weit auseinander. 

• Alle Kinder und Mitarbeiter sollten selbstverständlich einen Schutz vor Mund und  

  Nase tragen, um insbesondere andere zu schützen, sobald sie sich im Raum, im  

  Schulgebäude oder auf dem Schulhof bewegen. Im Unterricht ist das aufgrund der  

  festgelegten Sitzordnung nicht nötig. 

• Es sollte unbedingt beachtet werden, dass die M-N-S regelmäßig ordnungsgemäß  

  gereinigt werden müssen und sie keinesfalls andere Maßnahmen wie die  

  Abstandsregelung ersetzen. 

• Kinder sollten das richtige Aufsetzen und Abnehmen der M-N-S zu Hause mit ihren  

  Eltern einüben und zur Aufbewahrung einen kleinen Beutel mitbringen. 


